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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 14. Dezember 2016 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache 
16/1158, Abschnitt III, Ziffer 3):

I.  Der Landtag nimmt von der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen vom 
24. November 2016 – Drucksache 16/1094 – Kenntnis.

II. Der Landtag stellt fest,

 1.  dass das Ziel der Kommission, in der EU eine einheitliche und konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage einzuführen und das Steuerauf-
kommen daraus nach den in den Empfehlungen genannten Kriterien Um-
satz, Arbeit und Anlagevermögen unter denjenigen Mitgliedsstaaten auf-
zuteilen, in denen ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe agiert, 
grundsätzlich zu begrüßen ist;

 2.  dass eine zweifelsfreie Rechtsgrundlage für die Einräumung von steuer-
lichen Vergünstigungen hinsichtlich des Betriebskostenabzugs vorhanden 
sein muss und diesbezüglich noch Klärungsbedarf besteht; 

 3.  dass eine gründlichere Folgenabschätzung der Auswirkungen auf die öf-
fentlichen Haushalte nicht erfolgt ist und vor der endgültigen Entscheidung 
vorgelegt werden sollte;

 4.  dass die vorgesehene parallele Existenz bestehender nationaler Körper-
schaftsbesteuerungsregeln einerseits und einer neuen EU-einheitlichen 
konsolidierten Bemessungsgrundlage andererseits nicht zu zusätzlichen 
Belastungen für Unternehmen und Finanzverwaltung führen darf, und der 
bestehende Richtlinienvorschlag auf die Vermeidung von Verwaltungslas-
ten hin überprüft werden muss;
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 5.  dass die Harmonisierung und Konsolidierung der körperschaftsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage von der Festlegung eines Steuersatzkorridors mit 
einem substanziellen Mindeststeuersatz begleitet werden sollte.

III. Der Landtag ersucht die Landesregierung,

 1.  sich im Bundesrat und auf europäischer Ebene im Sinne der unter II. ge-
troffenen Feststellungen einzusetzen;

 2.  im Rahmen ihrer Möglichkeiten daraufhin zu wirken, dass das Gesetzge-
bungsverfahren erst dann eröffnet wird, wenn die offenen Fragen geklärt 
sind; 

 3.  den Landtag kontinuierlich über den weiteren Verlauf der Beratungen zu 
unterrichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 22. Januar 2024, Az.: FM3-S 1316-1/40, berichtet das Minis-
terium für Finanzen wie folgt:

Die Vorschläge der Kommission über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-Be-
messungsgrundlage – COM(2016) 685 final und eine Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – COM(2016) 683 final wurden zu-
rückgenommen (vgl. BR-Drucksache Nr. 634/23, S. 2/3).

Sie werden durch den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Schaffung eines 
Rahmens für die Unternehmensbesteuerung in Europa (BEFIT) – COM(2023) 532 
final (BR-Drucksachen Nr. 634/23 und zu 634/23) ersetzt (vgl. Unterrichtung vom 
10. Januar 2024 – FM3-S 1316-1/74; Drucksache 17/6076). 

Hiermit betrachte ich die Berichtspflicht in dieser Angelegenheit als beendet.
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